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Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Tützpatz 
„Photovoltaikanlage Sandtagebau Schossow“

hier: städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB
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Bau, Ordnung und Soziales

Datum
12.02.2021

Verfasser:
Kevin Holz

Einreicher:

Beratungsfolge Geplante 
Sitzungstermine

Ö / N

Gemeindevertretung Tützpatz (Entscheidung) 04.03.2021 Ö

Sachverhalt
Die Gemeinde kann gemäß § 11 BauGB städtebauliche Verträge schließen. 
Gegenstände eines städtebaulichen Vertrags sind insbesondere die Förderung 
und Sicherung der mit der Bauleitplanung verfolgten Ziele sowie die Übernahme 
von Kosten oder sonstigen Aufwendungen.
Entsprechend wird auf den Regelungsinhalt des als Anlage beigefügten 
Vertragsentwurfs verwiesen.
Beschlussvorschlag
Dem Abschluss des städtebaulichen Vertrages gemäß § 11 Abs. 1 BauGB 
zwischen der Gemeinde Tützpatz und der MES Solar XVII GmbH & Co.KG zum 
Bebauungsplan Nr. 3 der Gemeinde Tützpatz „Photovoltaikanlage Sandtagebau 
Schossow“ wird in der vorliegenden Fassung vom Februar 2021 zugestimmt.



Finanzielle Auswirkungen
im lfd. Haushaltsjahr:   in Folgejahren:   
   
  X nein   X nein  ja
   
  ja   einmalig  
   
   jährlich wiederkehrend
          

Finanzielle Mittel stehen:
   
  planmäßig zur Verfügung unter :  nicht zur Verfügung 
  (Deckungsvorschlag) 
 Produktsachkonto:  Produktsachkonto:  
   
 Bezeichnung:  Bezeichnung:  
  
   Deckungsmittel stehen nicht zur
  Verfügung  
          

Haushaltsmittel:
 
 Haushaltsmittel:   

bisher angeordnete bisher angeordnete
Mittel:  Mittel:   

Maßnahmesumme:
 
 Maßnahmesumme:  

noch verfügbar:
 
 noch verfügbar:   

Erläuterungen:  Der Investor trägt die Kosten.

Anlage/n
1 2021-02-11 03_AFB_Solar_Schossow_Röckwitz öffentlich

2 2021-02-11 02_E-A-Bilanz_Februar 2021 öffentlich

3 2021-02-11 01_Ausgrenzung öffentlich

4 städte. Vertrag Tützpatz öffentlich
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